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(54) Einwegcontainer

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ein-
wegcontainer (1, 1a) zum Befüllen mit flüssigen, pastö-
sen oder rieselförmigen Medien, welcher einen im Quer-
schnitt mehreckigen Mantel (2) sowie eine innerhalb

des Mantels angeordnete Auflage (3, 3a) aufweist, wo-
bei die Auflage innerhalb des Mantels abfallend ange-
ordnet ist und einen Sammelbereich (10) der Auflage
mit einer Auslauföffnung (5) am Mantel zur Durchleitung
der Medien verbindbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ein-
wegcontainer zum Befüllen mit flüssigen und/oder pa-
stösen Medien.
[0002] Der Haupteinsatzbereich dieses Einwegcon-
tainers ist als Verpackungseinheit für flüssige oder rie-
selfähige pastöse Produkte zu sehen, insbesondere zur
Verwendung auf Baustellen oder dergleichen. Er ist für
ein maximales Fassungsvermögen von vorzugsweise
1000 kg konzipiert.
[0003] Pastöse Produkte, wie etwa Dispersionsfar-
ben, Spritzputzspachtel, Kunstharzputze oder Silicon-
harzputze werden auf Baustellen in großem Umfang be-
nötigt. Bisher ist es bekannt, dass bei relativ großen
Chargen (z.B. Bereich bis 1000 kg) Mehrwegsilos ein-
gesetzt werden. Diese haben eine rahmenartige Kon-
struktion, vorzugsweise aus Metall, in welcher vorzugs-
weise mittig ein Silo mit trichterförmigem Auslauf an der
Unterseite gegeben ist.
[0004] Nachteilig an dieser bekannten Konstruktion
ist, dass die Verpackung ein hohes Eigengewicht auf-
weist und außerdem teuer in der Herstellung ist. Dies
ergibt insbesondere Probleme bei weit entfernten Bau-
stellen, etwa im Ausland. In diesen Fällen sind die Rück-
holkosten eines an der Baustelle entleerten Silos sowie
dessen Reinigungskosten relativ hoch. Außerdem be-
steht grundsätzlich Diebstahlgefahr bei diesen hoch-
wertigen Silos.
[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde,
ein Behältnis für flüssige und/oder pastöse oder riesel-
fähige Produkte bereitzustellen, welches eine hohe Sta-
bilität aufweist und außerdem geringe Transportkosten
und eine Begrenzung von Diebstahlschäden ermög-
licht.
[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Einwegcon-
tainer nach Anspruch 1 gelöst.
[0007] Dadurch, dass der erfindungsgemäße Ein-
wegcontainer zum Befüllen mit flüssigen und/oder pa-
stösen oder rieselfähigen Medien einen im Querschnitt
mehreckigen Mantel sowie eine innerhalb des Mantels
angeordnete Auflage aufweist, wobei die Auflage inner-
halb des Mantels zu einer Auslauföffnung am Mantel hin
abfallend angeordnet ist, und ein Sammelbereich der
Auflage mit einer Auslauföffnung am Mantel zur Durch-
leitung der Medien verbunden bzw. verbindbar ist, wird
ein selbstentleerender Container mit einfachen geome-
trischen Mitteln zur Verfügung gestellt.
[0008] Die Auflage ist innerhalb des Einwegcontai-
ners so angeordnet, dass eine darin enthaltene pastöse
Substanz bzw. eine Flüssigkeit von selbst zur Auslauf-
öffnung hin strebt. Dies kann auf verschiedene Weisen
bewerkstelligt werden. Wichtig ist, dass innerhalb des
Einwegcontainers (und erhöht gegenüber dessen Un-
terkante) eine Auflage dafür sorgt, dass ein Gefälle er-
zeugt wird, welches ein Zusammenlaufen der Medien
an einem bestimmten Sammelbereich der Auflage mög-

lich macht (dieser "Sammelbereich" wird in der späteren
Beschreibung auch beispielsweise als "Sammelpunkt
A" bezeichnet). Dieser Sammelbereich kann praktisch
an beliebigen Stellen innerhalb des Containers ange-
ordnet sein, wesentlich ist, dass dieser Sammelbereich
zur Durchleitung der Medien zur Auslauföffnung hin mit
dieser verbunden ist.
[0009] Mit der Erfindung wird also ermöglicht, dass ei-
nerseits durch ein bestimmtes Gefälle innerhalb des
Containers ein Abfließen des Materials und somit ein
vollständiges Ausnutzen der gespeicherten Medien er-
folgt. Andererseits kann durch die seitlich (am Mantel)
befindliche Auslauföffnung stets bequem das Medien
entnommen werden, ohne dass hierzu der Einwegcon-
tainer etwa hochgehoben werden muss etc., wie dies
bei an der Unterseite des Containers angeordneten
Auslauföffnungen der Fall wäre. Dadurch, dass diese
Auslauföffnung am seitlichen Mantel angebracht ist,
kann auf eine einfache Weise, beispielsweise mit einer
3-Zoll-Schlauchkupplung, entsprechende Maschinen-
technik zur Weiterverarbeitung der pastösen Substanz
bzw. der Flüssigkeit angeschlossen werden. Die meh-
reckige Form des Mantels ist zum einen einfach herzu-
stellen, zum anderen ist hierdurch eine gute Lagerbar-
keit bzw. Standfestigkeit gegeben, da sich die erfin-
dungsgemäßen Einwegcontainer aufgrund des meh-
reckigen Querschnitts ohne Zwischenraumverlust gut
aneinander lagern lassen.
[0010] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass sämt-
liche der hier gezeigten Ausführungsformen lediglich
beispielhaft sind. So ist es zum Beispiel vorzugsweise
möglich, die "Auflage" als flächenmäßigen Faltquer-
schnitt aufzubauen, welcher sich auf geeigneten Stütz-
strukturen abstützt und dass sich hieraus ein "Inliner"
abstützt. Selbstverständlich ist es jedoch auch möglich,
dass die Auflage durch zum Beispiel sehr "engmaschi-
ge" gesteckte Pappstrukturen etc. darstellen lässt, auf
der zum Beispiel ein Inliner aufgelegt werden kann.
[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden
Erfindung werden in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.
[0012] Hierbei sind bei der vorliegenden Erfindung
zwei Beispielausführungsformen gezeigt. Die erste
Ausführungsform wird schwerpunktmäßig mit Bezug
auf die Figuren 2, 3 sowie 4a - 4d beschrieben und in
Anspruch 2 beansprucht.
[0013] Eine zweite Ausführungsform, welche eine in
der Praxis besonders vorteilhafte Weiterbildung dar-
stellt, wird in Figuren 5a ff. später beschrieben und in
Anspruch 10 nochmals gesondert beansprucht.
[0014] Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche
der Ausführungen in dieser Anmeldung sich auf beide
Ausführungsformen beziehen, sofern nicht explizit an
der betreffenden Textstelle etwas anderes gesagt wird.
[0015] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung
sieht vor, dass die Auflage im Inneren des Einwegcon-
tainers einen einstückigen Faltquerschnitt aufweist.
Hierdurch ist eine sehr einfache und kostengünstige
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Herstellbarkeit der Auflage gegeben, diese ist sogar mit
sehr einfachen Mittel dezentral herstellbar. Es bietet
sich insbesondere an, die Auflage (dies gilt auch für die
weiteren Faltquerschnitte des Einwegcontainers) aus
kostengünstiger unbeschichteter Pappe herzustellen.
Selbstverständlich sind auch andere Materialien, wie z.
B. flüssigkeitsdicht beschichtete Pappe oder Kunststoff-
Verbundwerkstoffe möglich.
[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung sieht vor,
dass Knickkanten des einstückigen Faltquerschnittes
der Auflage zu Ecken des Mantels hin auslaufen. Hier-
durch ist auf einfache Weise ein definierter, verdre-
hungssicherer Sitz der Auflage in dem mehreckigen
Mantel (welcher einen im Wesentlichen prismatischen
Querschnitt aufweist) möglich.
[0017] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung
sieht vor, dass der Mantel, welcher vorzugsweise die
Außenform eines Oktaeders aufweist, aus einem Au-
ßen- und einem darin angeordneten Innenmantel auf-
gebaut ist. Der Außenmantel kann hierbei die Abmaße
bestehender Behältnisse mit mehreckigem, z.B. acht-
eckigem, Querschnitt aufweisen. Der Außenmantel hat
hierbei regelmäßig über seinen Umfang verteilt eine
gleiche Höhe und weist vorzugsweise an den Mantelen-
den, also an der Ober- sowie an der Unterseite, einen
Deckel bzw. einen Boden auf, so dass der Außenmantel
eine zum Stapeln geeignete Form aufweist.
[0018] Der Innenmantel weist dagegen eine dem Ge-
fälle der Auflage vorzugsweise angepasste Form auf.
Hier hat der Innenmantel vorzugsweise an einem Ab-
schnitt seines Umfangs eine reduzierte Höhe. An der
Stelle der niedrigsten Höhe ist vorzugsweise die Aus-
lauföffnung, welche dann im Außenmantel vorzusehen
ist, angeordnet.
[0019] Die Auflage, welche vorzugsweise einen falt-
baren Flachquerschnitt aufweist, kann so geknickt wer-
den, dass der Randbereich der Auflage den Innenman-
tel überragt, so dass die Auflage auf dem Innenmantel
praktisch aufgestützt bzw. aufgehangen werden kann.
Die Auflage wird hierdurch auch eindeutig positioniert
(gegen Durchrutschen nach unten) etc., so dass ein Ab-
fließen der im Einwegcontainer vorgesehenen Flüssig-
keit zur Auslauföffnung hin immer möglich ist.
[0020] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung
sieht vor, dass die Auflage durch ein Gefache im Inneren
des Mantels bzw. Innenmantels vorzugsweise konisch
abgestützt ist. Dieses Gefache kann vorzugsweise aus
einem einstückigen oder mehrstückigen Faltquerschnitt
hergestellt sein, es sind selbstverständlich auch andere
Ausführungsformen, etwa Kunststoffträger etc. mög-
lich. Dieses Gefache kann mit dem Innenmantel ver-
schraubt und/oder verklebt und/oder geheftet sein.
[0021] Durch das Gefache wird erreicht, dass im un-
tersten Bereich der Auflage, dort wo dieser spitzeckig
bzw. konisch zusammenläuft, eine Unterstützung ge-
währleistet wird. In diesem Bereich ist die Belastung
durch das Produkteigengewicht auf die Auflage nämlich
am größten, ohne Gefache würde sich in diesem Be-

reich der Auflage eine Mulde bilden, die die Produktent-
nahme beeinträchtigen, sowie die Konstruktion an sich
schwächen würde. Somit wird - vorzugsweise durch das
Zusammenspiel von "Aufhängung" der Auflage am In-
nenmantel sowie auf dem Gefache - gewährleistet, dass
das zu entleerende Produkt immer fließtechnisch zum
tiefsten Punkt, nämlich zum Sammelbereich hin geleitet
wird.
[0022] Es sei betont, dass die Auflage, der Mantel so-
wie das Gefache etc. sämtlich aus Faltquerschnitten
herstellbar sind. Diese sind insbesondere dann, wenn
sie aus Pappe bzw. Wellpappe hergestellt sind, leicht
zu recyceln. Außerdem hat dieses Material den Vorteil,
dass es quasi überall auf der Welt verarbeitet werden
kann, durch die Leichtigkeit des Materials werden ge-
ringe Transportkosten ermöglicht. Außerdem wird da-
durch, dass der Einwegcontainer aus diesem Materiali-
en relativ leicht herstellbar ist, gewährleistet, dass Dieb-
stahlschäden gering bleiben. Insbesondere ist es mög-
lich, dass ein solcher Behälter auch auf ausländische
Baustellen geschickt werden kann, ohne dass eine Kau-
tion etc. für den Container bzw. Rückholprobleme auf-
treten. Die Containerbestandteile können selbstver-
ständlich auch aus anderem plattenförmigen Material,
zum Beispiel vorzugsweise faltbaren Kunststoffplatten
hergestellt sein, Stützstrukturen auch aus Kunststoff-
Spritzgussteilen etc.
[0023] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung
sieht vor, dass das in dem Container unterzubringende
Produkt, z.B. Kunstharzputz, Siliconharzputz, Spritz-
putzspachtel, Dispersionsfarbe etc. in einem Inliner aus
flüssigkeitsdichtem Material, etwa einer Kunststofffolie,
unterbringbar ist. Dieser Inliner ist im Inneren des Ein-
wegcontainers auf die Auflage auflegbar, wobei eine In-
lineröffnung mit der Auslauföffnung des Mantels ver-
bindbar ist. Somit kommt das im Inliner enthaltene Pro-
dukt nicht mit dem Pappmaterial der Auflage, des Man-
tels etc. in Berührung, so dass keine aufwendige Flüs-
sigkeitsdichtebeschichtung dieser Bauteile nötig ist.
Insbesondere wird durch den Inliner, welcher quasi als
Flüssigkeitsbehältnis innerhalb des Einwegcontainers
angeordnet ist, gewährleistet, dass nach Entleerung
des Inliners eine getrennte Weiterverwendung der ein-
zelnen Materialien des Einwegcontainers möglich ist.
Es ist jedoch auch denkbar, dass die Auflage mit einer
elastischen dichten Masse ausgespritzt ist.
[0024] Zur Weiterverwendung bekannter Anschluss-
maschinen an Vorratsbehälter für Dispersionsfarbe etc.
bietet es sich an, dass die Auslauföffnung einen 3-Zoll-
Anschluss aufweist. Dies kann z.B. ein Kunststoffstut-
zen sein, der - z.B. für rieselfähige Materialien - direkt
in den Mantel eingeschraubt wird. Selbstverständlich ist
es auch möglich, wenn der Container einen Inliner ent-
hält, dass der Inliner einen 3-Zoll-Anschluss enthält, wo-
bei die Auslauföffnung nur so dimensioniert ist, dass sie
einen entsprechenden Durchgang für den Inliner bildet.
[0025] Besonders vorteilhaft ist, dass der erfindungs-
gemäße Container, obwohl er aus leichtgewichtigen
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Materialien hergestellt ist, großes Fassungsvermögen
zeigt. So kann ein erfindungsgemäßer Einwegcontainer
über 100 kg, vorzugsweise über 500 kg, besonders vor-
zugsweise über 950 kg verarbeitungsfähige Flüssigkeit
enthalten. Die Höhe des Einwegcontainers kann hierbei
über 1 m, vorzugsweise über 1,30 m liegen. Die Höhe
der Auslauföffnung kann quasi beliebig gewählt sein, es
bietet sich, dass die Auslauföffnung etwa 10 - 40 cm,
vorzugsweise 10 - 30 cm, besonders vorzugsweise 10
- 20 cm oberhalb der Unterkante des Einwegcontainers
liegt. Hiermit ist eine einfache Anbindung an nachgeord-
nete Verarbeitungsmaschinen möglich.
[0026] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass der Einwegcontainer an seiner Unterseite ei-
nen Boden aufweist, welcher mit einer Standardpalette
(z.B. CP3) verbunden ist. D.h., dass ein einfach herzu-
stellender Container einfach auf eine solche Normpa-
lette gestellt werden kann und z.B. über Spannriemen
auf diesem befestigt werden kann. Die Abmaße des Ein-
wegcontainers sind in seitlicher Richtung hierbei so,
dass der Mantel nicht die Palette überragt. Hierdurch
wird ein noch einfacherer Transport möglich, durch die
Verspannung des Pappbodens mit der Palette ist eine
noch größere Steifigkeit und damit Stabilität der Ge-
samtanordnung gegeben.
[0027] Es ist aus Transportgründen besonders vor-
teilhaft, dass ein erfindungsgemäßer Einwegcontainer
im leeren Zustand selbst mit einer darunter befindlichen
Palette insgesamt lediglich 30 - 50 kg, vorzugsweise 35
- 45 kg Masse aufweist und trotzdem Produktmassen
von bis zu 1000 kg aufnehmen kann.
[0028] Die bisherigen geschilderten vorteilhaften Wir-
kungen können sich auf beliebige Ausführungsformen
beziehen. Im Kurzen wird ergänzend noch auf Spezifika
der einzelnen Ausführungsformen eingegangen.
[0029] Bei einer ersten Ausführungsform ist der Sam-
melbereich direkt am Mantel angeordnet. Hierbei ist die
Auflage so orientiert, dass sich das Gefälle direkt zur
Auslauföffnung hin erstreckt und somit zusätzliche
Maßnahmen zum Hinführen des Mediums zur Auslauf-
öffnung hin nicht nötig sind.
[0030] Eine zweite Ausführungsform sieht vor, dass
der Sammelbereich der Auflage von der Auslauföffnung
beabstandet ist (beispielsweise 10 - 100 cm, vorzugs-
weise 30 - 70 cm beabstandet; gemessen vom Zentrum
des Sammelbereichs zum Äußeren der Auslauföffnung)
und der Container einen Durchgangsschacht aufweist,
der zwischen Sammelbereich und Auslauföffnung an-
geordnet ist. Zum Beispiel kann der Sammelbereich im
Wesentlichen zentrisch im Container angeordnet sein.
Bei dieser Ausführungsform, bei der der Sammelbe-
reich nicht direkt am Mantel und vorzugsweise von allen
Seitenwänden etwa gleich entfernt ist, wird eine (auf-
grund der symmetrischen Ausbildung) besonders einfa-
che Bauform ermöglicht, ein guter und gleichmäßiger
Medienabfluss ist gegeben. Es sind selbstverständlich
konisch mittige sowie auch außermittige Ausführungs-
formen darstellbar. Die Durchleitung von Medium vom

Sammelbereich zur Auslauföffnung hin kann hierbei auf
verschiedene Weisen erfolgen. Besonders vorteilhaft
ist, dass innerhalb des Mantels ein Inliner aus flüssig-
keitsdichtem Material angeordnet ist, welcher auf die
Auflage auflegbar ist und wobei eine Inlineröffnung mit
der Auslauföffnung verbunden ist. In diesem Falle muss
der Inliner entsprechend ausgebildet sein, dass heißt,
einen relativ "langen Hals" aufweisen. Hierdurch wird es
möglich, dass von dem vorzugsweise zentrischen Sam-
melbereich hin zu der Auslauföffnung eine Überbrük-
kung stattfindet. Selbstverständlich ist es auch möglich,
diese Überbrückung auf andere Weisen, zum Beispiel
entlang beschichteter Pappe bzw. eines eingesetzten
Kunststoffrohres etc. zu gewährleisten.
[0031] Für erste sowie zweite Ausführungsform eig-
net sich eine "Neigestruktur", welche als Stecksystem
plattenförmiger Abschnitte ausgebildet ist. Dies ist eine
Alternative zu dem einleitend beschriebenen "Gefa-
che".
[0032] Bei der zweiten Ausführungsform ist es not-
wendig, dass diese Neigestruktur nach unten hin eine
Öffnung aufweist, so dass die Durchleitung von Medien
gewährleistet wird. Hierbei ist es zum Beispiel möglich
ein "stadionartiges" Stecksystem vorzusehen, welches
in der Mitte eine Öffnung aufweist. Diese Neigestruktur
wird durch eine Bodenstruktur erhöht gehalten, so dass
ein Abfluss vom Sammelbereich zu der Auslauföffnung
hin mit einem Restgefälle möglich ist. Zur Erhöhung der
Stabilität ist es möglich, zwischen der Neigestruktur und
der Bodenstruktur eine vorzugsweise plattenförmige
Trennstruktur anzuordnen, welche das Tragen der Nei-
gestruktur auf der Bodenstruktur ermöglicht. Selbstver-
ständlich muss im Bereich der Öffnung hier auch eine
korrespondierende Öffnung gegeben sein, um somit
das Medium von dem Inliner/der Auflage aus an der Nei-
gestruktur abgleitend durch die Neigestruktur hindurch
und durch den Durchgangsschacht schließlich zur Aus-
lauföffnung hin zu leiten. Die Bodenstruktur kann hierbei
vorzugsweise auch aus steckbaren Plattenquerschnit-
ten bestehen, welche Ausnehmungen haben, um somit
im zusammengesteckten Zustand einen Durchgangs-
schacht zu bilden, welche zum Beispiel die Durchfüh-
rung des "langen Halses" eines Inliners vom Sammel-
bereich zur Auslauföffnung hin ermöglicht oder auch
das Durchführen eines Rohres etc. Durch die Anord-
nung einer Neigestruktur sowie einer darunter liegen-
den Bodenstruktur wird ein "modularer" Aufbau ermög-
licht, welcher die Herstellungskosten weiter senkt und
bei einer sehr hohen Stabilität der Gesamtanordnung
geringes Gewicht und somit geringen Materialver-
brauch gewährleistet. Hierbei ist es insbesondere auf-
grund des erfindungsgemäßen Stecksystems sogar
möglich, sämtliche Komponenten wieder zu verwerten.
[0033] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der vor-
liegenden Erfindung werden in den übrigen abhängigen
Ansprüchen beschrieben.
[0034] Die Erfindung wird nun anhand mehrerer Figu-
ren erläutert. Es zeigen:
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Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Einwegcontainers
mit einer Palette,

Fig. 2 einen Innenmantel mit darauf aufge-
legter Auflage nach einem ersten
Ausführungsbeispiel,

Fig. 3 einen aufgestellten Innenmantel mit
darin angeordnetem Gefache,

Fign. 4a bis 4e einstückige Faltquerschnitte im un-
gefalteten Zustand,

Fign. 5a und 5b zwei Ansichten einer zweiten Aus-
führungsform eines Einwegcontai-
ners,

Fign. 6a bis 6d Details einer Neigestruktur sowie ei-
ner darauf aufzulegenden Auflage
für eine zweite Ausführungsform der
Erfindung,

Fig. 7 eine Trennstruktur für eine zweite
Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 8a bis 8d eine Bodenstruktur mit entspre-
chenden Details für eine zweite
Ausführungsform der Erfindung so-
wie

Fig. 9a und 9b Innen- sowie Außenmantel für eine
zweite Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0035] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Einweg-
container. Dieser weist einen Mantel 2 (bzw. Außen-
mantel 2a) auf, welcher die Außenform eines regelmä-
ßigen Oktaeders hat. Dieser Mantel, welcher im zusam-
mengebauten Zustand einen mehreckigen Hohlquer-
schnitt aufweist, ist auf seiner Ober- sowie auf seiner
Unterseite jeweils mit einem Boden bzw. Deckel 7 ver-
schlossen, welcher den Mantel randseitig überragt und
somit einen geschlossenen Oktaeder darstellt. Der
Mantel 2 mit den Deckeln 7 ist in Fig. 1 auf einer Palette
6, z.B. einer CP3-Palette, angeordnet. Der Mantel 2
bzw. die Deckel 7 haben solche Außenabmaße, dass
die Palette 6 nicht seitlich überragt wird. Zur besseren
Transportierbarkeit sind Mantel 2 bzw. damit verbunde-
ne Deckel 7 durch Spannriemen 8 mit der Palette ver-
spannt (diese können auch kreuzweise verspannt sein,
um eine noch höhere Stabilität zu erreichen). Im Ab-
stand von beispielsweise 10 - 40 cm, vorzugsweise 10
- 30 cm, besonders vorzugsweise 10 - 20 cm oberhalb
der Unterkante des Bodens 7 ist die Mitte einer Auslau-
föffnung 5 gegeben, welche z.B. einen Durchmesser
von 3 Zoll aufweist. Diese Auslauföffnung 5 weist einen
Gewindeflansch auf, in welchen zur späteren Produkt-

entnahme ein Anschlusshahn mit einer Aufschneidvor-
richtung eingeschraubt werden kann. Alternativ kann
selbstverständlich auch ein in dem Container enthalte-
ner Inliner, welcher bereits integral einen Anschlus-
shahn aufweist, durch die Auslauföffnung lediglich hin-
durchgeführt werden. Ein nicht dargestellter Produkt-
schlauch stellt später die Verbindung zwischen Einweg-
container und daran angeschlossener Maschinentech-
nik her. Der Einwegcontainer weist ohne Palette 6 eine
Höhe von z.B. 1,35 m auf. Die Masse beträgt (ein-
schließlich Palette) ca. 40 kg. Das Fassungsvermögen
des Einwegcontainers liegt z.B. bei etwa 1000 kg zu ent-
nehmendes Produkt (Putz, Spachtel, Dispersionsfarbe
etc.).
[0036] Im Folgenden wird der innere Aufbau des Ein-
wegcontainers näher beschrieben. Der innere Aufbau
kann hierbei unterschiedlich ausgestaltet sein. Daher
werden im Folgenden beispielsweise zwei Ausfüh-
rungsformen gezeigt, zunächst eine erste Ausführungs-
form (Figuren 2 ff.) sowie eine zweite Ausführungsform,
welche auf Figuren 5a ff. erläutert wird. Innerhalb des
Außenmantels 2a, welcher ein regelmäßiger Oktaeder
ist und Standardmaße aufweist, ist ein Innenmantel 2b
im Wesentlichen formschlüssig untergebracht. Der
Mantel 2 des Einwegcontainers ist somit zweischichtig.
Auf den Rändern des Innenmantels, welcher in seinem
vorderen Bereich 2b' eine eingeschnittene Form, d.h. in
diesem Bereich eine reduzierte Bauhöhe aufweist, ist
eine Auflage 3 abgestützt. Diese Auflage 3 weist Rand-
abschnitte 3' auf, welche bereichsweise über den Innen-
mantel zur Fixierung der Auflage am Mantel geknickt ist.
[0037] Die Auflage 3 ist aus einem einstückigen Falt-
querschnitt. Die Faltkanten 3" sind hierbei so angeord-
net, dass sie jeweils auf Ecken des Innenmantels 2a hin
gerichtet sind. Hierdurch ist ein sicherer Halt der Auflage
innerhalb des Innenmantels 2a möglich. Die Auflage 3
ist somit innerhalb des Mantels 2 bzw. Innenmantels 2b
angeordnet. Die Auflage ist insbesondere innerhalb des
Mantels zu einer Auslauföffnung 5 am Mantel hin abfal-
lend angeordnet. Dies bedeutet, dass die Auflage 3 zu
einem Punkt A (siehe Fig. 2) hin angeordnet ist, welcher
quasi ein Fluchtpunkt der Einzelflächen 3"' der Auflage
3 ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass durch Schwer-
krafteinfluss Gegenstände z.B. Granulat oder Pulver
bzw. Flüssigkeiten, welche auf der Auflage 3 angeord-
net sind, stets zum Punkt A (welcher einen "Sammelbe-
reich" darstellt) geleitet werden. Allerdings ist die Aufla-
ge bei dieser ersten Ausführungsform kein rotations-
symmetrischer Trichter. Es ergibt sich hier also der Ef-
fekt eines Trichters, allerdings ist die Auflage kein rota-
tionssymmetrischer Trichter mit einer Auslauföffnung im
Zentrum. Stattdessen ist die Auflage so "verzerrt", dass
Körper bzw. Flüssigkeit zu dem Punkt A, welcher am
Mantel 2 angeordnet ist, hingeleitet werden.
[0038] Der Punkt A (s. Fig. 2) ist bei dem in Fig. 1 im
fertigen Zustand gezeigten Einwegcontainer mit der
Auslauföffnung 5 in Deckung. Im Inneren des Einweg-
containers 1 aus Fig. 1 ist ein Inliner aus einer flüssig-
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keitsdichten Kunststofffolie angeordnet. Der Inliner ist
im Inneren des Einwegcontainers, sich auf der Auflage
3 abstützend, angeordnet. Hierdurch kann eine Flüssig-
keit bzw. ein pastöses Medium, wie Spachtel oder Putz
im Rohzustand bzw. eine Dispersionsfarbe im flüssigen
Zustand im Containerinneren gehalten werden, ohne
dass die Auflage 3 bzw. der Innenmantel 2b oder der
Außenmantel 2a mit der Flüssigkeit benetzt werden. Le-
diglich eine Inlineröffnung ist mit der Auslauföffnung ver-
bunden, so dass die Flüssigkeit aus dem Containerin-
neren außen entnommen werden kann.
[0039] Fig. 3 zeigt den Innenmantel 2b ohne darauf
aufgelegte Auflage 3. Hierbei ist gut zu sehen, dass im
Bereich um den Punkt A ein "Gefache" 4 angeordnet ist,
welches die Belastung auf die Auflage 3 im Punkt der
höchsten Belastung auffängt. Das Gefache weist eine
solche Form auf, dass die Auflage 3 bzw. die Auflage-
flächen 3"' flach auf den Rippen des Gefaches 4 auflie-
gen. Dadurch wird in Fig. 2 gezeigte Zustand gehalten
und es wird gewährleistet, dass die zu entleerende Flüs-
sigkeit immer fließtechnisch zum tiefsten Punkt A gelei-
tet wird. Das Gefache 4 kann hierbei auch als einstük-
kiger Faltquerschnitt oder mehrere miteinander verbind-
bare Faltquerschnitte gestaltet sein, wobei das Gefache
4 mit dem Innenmantel 2a verschraubt und/oder ver-
klebt und/oder geheftet sein kann.
[0040] Besonders bemerkenswert ist, dass sämtliche
der oben beschriebenen flächigen Bauteile (für alle Aus-
führungsbeispiele) als Faltquerschnitte ausgeführt sein
können. Es bietet sich insbesondere an, die Faltquer-
schnitte aus unbeschichteter Pappe herzustellen. Dies
ist besonders kostengünstig möglich und auch mit ein-
fachen technischen Mitteln realisierbar. Im Falle von un-
beschichteter Pappe kann der in Fig. 1 gezeigte Con-
tainer zusätzlich mit einer äußeren Kunststofffolie ge-
gen Feuchtigkeitseinfluss umgeben sein. Außerdem ist
durch die Inlinerauskleidung im Innenraum des Einweg-
containers gewährleistet, dass auch hier die Pappe
nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
[0041] Selbstverständlich ist es jedoch auch möglich,
dass die Faltquerschnitte aus flüssigkeitsdicht be-
schichteter Pappe oder aus einem Kunststoff-Verbund-
werkstoff hergestellt werden können. Selbstverständ-
lich ist es auch möglich, den Gesamtcontainer "en bloc"
oder die einzelnen Teile im Spritzgussverfahren etc.
herzustellen.
[0042] Fign. 4a bis 4e zeigen die oben angesproche-
nen Faltquerschnitte im ungefalteten Zustand. Diese
Querschnitte können sämtlich z.B. durch Stanzvorgän-
ge aus Pappe hergestellt werden. Fig. 4a zeigt hierbei
die Auflage 3 mit den Randabschnitten 3'. Fig. 4b zeigt
den Außenmantel 2a mit einer Lochung für die Auslau-
föffnung 5. Fig. 4c zeigt das Gefache, welches in Fig. 3
im zusammengefalteten Zustand gezeigt ist, aus zwei
ineinander steckbare Faltquerschnitten. Fig. 4d zeigt
den ungefalteten Zuschnitt von zwei Innenmänteln 2b.
Es ist zu beachten, dass die Höhe des Innenmantels 2b
(Maß a) kleiner ist als die Höhe des Außenmantels 2a

(Maß b, siehe Fig. 4b; durch diese Höhendifferenz ist
die Füllmenge des Einwegcontainers einstellbar).
Schließlich zeigt Fig. 4e einen Deckel bzw. Boden 7 im
ungefalteten Zustand (zum gefalteten Zustand siehe
Fig. 1).
[0043] Fig. 5a zeigt einen Querschnitt einer zweiten
Ausführungsform der Innengestaltung eines erfin-
dungsgemäßen Einwegcontainers. Auch dies ist ein
Einwegcontainer 1a zum Befüllen mit flüssigen, pastö-
sen oder rieselförmigen Medien, welcher einen im Quer-
schnitt mehreckigen Mantel sowie eine innerhalb des
Mantels angeordnete Auflage 3a aufweist, wobei die
Auflage innerhalb des Mantels abfallend angeordnet ist
und ein Sammelbereich 10 der Auflage mit einer Aus-
lauföffnung 5 am Mantel zur Durchleitung der Medien
verbindbar ist. Diese Ausführungsform zeichnet sich
insbesondere dadurch aus, dass der Sammelbereich 10
der Auflage 3a von der Auslauföffnung 5 beabstandet
ist und der Container einen Durchgangsschacht 11 auf-
weist, der zwischen Sammelbereich und Auslauföff-
nung angeordnet ist.
[0044] In Fig. 5a ist ein Querschnitt einer zweiten Aus-
führungsform des Einwegcontainers 1a gezeigt. Dieser
weist sämtliche der vorher beschriebenen Merkmale
auf, sofern im Folgenden nichts anderes gesagt wird.
So handelt es sich hierbei auch um einen zweischaligen
Mantelaufbau mit einem Innenmantel 2b und einem dar-
um angeordneten Außenmantel 2a. In diesem Mantel
ist eine Bodenstruktur 13 zu unterst angebracht. Diese
Bodenstruktur 13 verfügt über einen Durchgangs-
schacht 11, welcher die Auslauföffnung 5 mit dem Sam-
melbereich 10 verbindet. Auf der Bodenstruktur 13 ist
eine plattenförmige Trennstruktur 14 angebracht, wel-
che wie die darunter liegende Bodenstruktur 13 eben-
falls achteckig ist und welche im Sammelbereich 10
über eine Durchgangsöffnung verfügt. Auf der Trenn-
struktur 14 ist eine Neigestruktur 12 abgelegt, welche
sich somit auf der Trennstruktur 14 bzw. der darunter
liegenden Bodenstruktur 13 abstützt. Die Neigestruktur
ist im Wesentlichen achteckig und weist um ihre Mittel-
achse einen im Wesentlichen kegel- bzw. trichterförmi-
gen achteckigen Einschnitt auf. Sie weist in ihrem Zen-
trum einen Sammelbereich 10 auf, welcher im Wesent-
lichen zentrisch (bezogen auf die Horizontale) im Con-
tainer angeordnet ist.
[0045] Auf der Neigestruktur 12 ist eine Auflage 3a
aufgelegt, welche aus einem mehrstückigen Faltquer-
schnitt besteht. Dieser weist Knickkanten auf, welche
zu Ecken des Mantels hinlaufen. Die Auflage, welche
sich stabil auf der Neigestruktur abstützt, ist im Bereich
der Oberkanten des Innenmantels 2b umgebogen, so
dass eine Fixierung der Auflage stattfindet.
[0046] Auf der Auflage ist ein Inliner aufgelegt. Dieser
besteht vorzugsweise aus einer Kunststofffolie, welche
flüssigkeitsdicht ist und somit in der Lage ist, insbeson-
dere flüssige Medien zu speichern. Der Inliner ist im We-
sentlichen schlauchförmig, jedoch mit veränderlichem
Querschnitt aufgebaut. An dem einen Ende ist der Inli-
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ner über die Oberkante des äußeren Mantels 2a ge-
stülpt und dort an den Außenseiten etwa über Klebe-
band fixiert. Der Inliner verjüngt sich dann seinem Quer-
schnitt entlang der Neigestruktur bis hinunter zu dem
Sammelbereich 10. Von dort aus wird ein "langer Hals"
des Inliners vom Sammelbereich bis zu einer Auslauf-
öffnung 5 geführt. Dort im Bereich der Auslauföffnung
ist eine Inlineröffnung 16b mit der Auslauföffnung ver-
bunden (s. obige Beschreibung für die andere Ausfüh-
rungsform). Hier kann entsprechend zum Beispiel ein 3
Zoll-Anschluss zur Entnahme von Medien aus dem In-
liner vorgesehen werden. Somit ist es also möglich, in
den Container gefülltes Material, welches sich entlang
des Gefälles der Neigestruktur zum Sammelbereich hin
bewegt, aus der Auslauföffnung 5 zu entnehmen. Es sei
nochmals vermerkt, dass sämtliche Zusatzangaben zu
dem hier in Figur 5a gezeigten Ausführungsbeispiel aus
der obigen Beschreibung entnehmbar sind, etwa Mate-
rialangaben (vorzugsweise Wellpappe), die Fixierung
auf Standardcontainern, die Abmaße etc.
[0047] Figur 5b zeigt eine Draufsicht des Schnittes
aus Figur 5a. Hier ist zu sehen, dass es sich um einen
achteckigen Querschnitt handelt (mit Knickkanten 3a
der Auflage 3), und dass entlang der gestrichelten Linie
(welche den Durchgangsschacht 11 zeigt) der Inliner
16a durchführbar ist.
[0048] Bezüglich von Einzelheiten der Neigestruktur
wird auf Fign. 6a - 6c verwiesen. Bezüglich Einzelheiten
der Auflage 3a wird auf Fig. 6d verwiesen. Bezüglich
Einzelheiten der Trennstruktur 14 wird auf Fig. 7 verwie-
sen. Bezüglich Einzelheiten der Bodenstruktur wird auf
Fign. 8a - 8d verwiesen, bezüglich Einzelheiten des
Mantels wird auf Fign. 9a und 9b verwiesen.
[0049] Figur 6a zeigt eine Draufsicht einer Neige-
struktur 12. Diese besteht aus zwei verschiedengroßen
achteckigen Platten 12a, welche im Inneren achteckig
ausgespart sind und Schlitze aufweisen zum Einstek-
ken von dreieckigen Plattenstrukturen 12b. Dadurch,
dass die untere erste Platte 12a einen kleineren Innen-
ausschnitt aufweist und durch die korrespondierende
dreieckige Struktur der Platten 12b ergibt sich ein "sta-
dionförmiges" Gebilde, in dessen Mitte eine Öffnung
12c (korrespondierend zum Sammelbereich 10) vorge-
sehen ist.
[0050] Figur 6d zeigt einen Teil einer Auflage 3a. Die-
se weist Flächen 3a''' auf, welche über Knickkanten 3a''
knickbar miteinander verbunden sind und welche so auf
der Neigestruktur 12 ablegbar sind, dass die Knickkan-
ten zu Ecken des Mantels 2 (gebildet aus 2a und 2b)
hinlaufen. An den Außenseiten der Auflage 3a sind La-
schen 3a' vorgesehen, welche über die Oberkante des
inneren Mantels 2b knickbar sind, um die Auflage dort
"einzuhängen". Der sich an die Laschen anschließende
rechteckige Abschnitt dient zur Überbrückung der Ver-
tikaldistanz bis zum Einsetzen der Schräge der Neige-
struktur.
[0051] Figur 7 zeigt eine Trennstruktur 14, auf wel-
cher die Neigestruktur 12 abgelegt ist. In dem Zentrum

dieser achteckigen Platte ist ein quadratisches Loch
14a vorgesehen, welches zum Sammelbereich 10 kor-
respondierend angeordnet ist.
[0052] Figur 8a zeigt eine Draufsicht der Bodenstruk-
tur 13. Diese weist einen außen achteckigen und in
Richtung senkrecht zur Blattebene gitterartigen Verlauf
auf. Im mittleren rechten Bereich weist die Bodenstruk-
tur Ausnehmungen in Form des Durchgangsschachtes
11 auf.
[0053] Figuren 8b bis 8d zeigen einzelne plattenför-
mige Querschnitte, aus welchen die Bodenstruktur 13
als Stecksystem aufbaubar ist. Hierbei weisen die plat-
tenförmigen Querschnitte in ihrem Kreuzungsbereich
des Durchgangsschachtes 11 entsprechende Ausneh-
mungen auf. Querschnitte nach Figur 8b (bezeichnet als
13a) weisen Ausnehmungen 15a auf, hierzu rechtwink-
lig gesteckte plattenförmige Querschnitte 13b (s. Figur
8c) weisen rechteckige Ausschnitte 15b auf, welche im
Zusammenspiel den Durchgangsschacht 11 ermögli-
chen. Die übrigen Steckquerschnitte folgen der Struktur
des Teils 13c nach Figur 8d. Die Anzahl der Schlitze bei
den Querschnitten, insbesondere bei den Querschnit-
ten 8c und 8d kann variieren, je nachdem wie breit diese
sind.
[0054] Figuren 9a und 9b zeigen ausgefaltete Quer-
schnitte des Mantels. Figur 9a zeigt einen Innenmantel
2b, welcher ein Loch, welches Teil der späteren Auslas-
söffnung 5 ist, aufweist. Der hierum angeordnete Au-
ßenmantel 2a weist einen Längsschlitz auf, welcher
hiermit in Deckung gebracht wird, so dass die Auslauf-
öffnung 5 von außen zugänglich ist.
[0055] Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass
sämtliche Querschnitte auch der zweiten Ausführungs-
form aus flächigen Materialien, wie insbesondere Well-
pappe herstellbar sind und somit bei höchster Stabilität
leichtgewichtig und gut wieder verwendbar sind.

Patentansprüche

1. Einwegcontainer (1, 1a) zum Befüllen mit flüssigen,
pastösen oder rieselförmigen Medien, welcher ei-
nen im Querschnitt mehreckigen Mantel (2) sowie
eine innerhalb des Mantels angeordnete Auflage
(3, 3a) aufweist, wobei die Auflage innerhalb des
Mantels abfallend angeordnet ist und ein Sammel-
bereich (10) der Auflage mit einer Auslauföffnung
(5) am Mantel zur Durchleitung der Medien verbun-
den ist.

2. Einwegcontainer (1) nach Anspruch 1 zum Befüllen
mit flüssigen, pastösen oder rieselfähigen Medien,
welcher einen im Querschnitt mehreckigen Mantel
(2) sowie eine innerhalb des Mantels angeordnete
Auflage (3) aufweist, wobei die Auflage innerhalb
des Mantels zu einer Auslauföffnung (5) am Mantel
hin abfallend angeordnet ist.

11 12



EP 1 394 070 A2

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auflage (3) einen ein- oder mehrstückigen Faltquer-
schnitt aufweist.

4. Einwegcontainer nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Knickkanten des ein- oder
mehrstückigen Faltquerschnittes der Auflage (3) zu
Ecken des Mantels (2) hin auslaufen.

5. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auflage (3) durch ein Gefache (4) konisch abge-
stützt ist.

6. Einwegcontainer nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gefache (4) als ein- oder
mehrstückiger Faltquerschnitt gestaltet ist.

7. Einwegcontainer nach einem der Ansprüche 7 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Gefache
(4) mit dem Mantel (2) verschraubt und/oder ver-
klebt und/oder geheftet ist.

8. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Mantel (2) aus einem Innen- (2b) und einem Außen-
mantel (2a) aufgebaut ist.

9. Einwegcontainer nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auflage (3) zumindest be-
reichsweise über den Innenmantel (2b) geknickt ist
zur Fixierung der Auflage (3) am Mantel (2).

10. Einwegcontainer (1a) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Sammelbereich (10)
der Auflage (3a) von der Auslauföffnung (5) beab-
standet ist und der Container einen Durchgangs-
schacht (11) aufweist, der zwischen Sammelbe-
reich und Auslauföffnung angeordnet ist.

11. Einwegcontainer nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sammelbereich (10) im
Wesentlichen zentrisch im Container angeordnet
ist.

12. Einwegcontainer nach einem der Ansprüche 10
oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
lage (3a) einen ein- oder mehrstückigen Faltquer-
schnitt aufweist.

13. Einwegcontainer nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Knickkanten (3a'') des einoder
mehrstückigen Faltquerschnittes der Auflage (3a)
zu Ecken des Mantels hin auslaufen.

14. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Auflage sich auf einer Neigestruktur (12) abstützt.

15. Einwegcontainer nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Neigestruktur (12) als
Stecksystem von Platten (12a, 12b), als Gefache
oder dergleichen ausgelegt ist.

16. Einwegcontainer nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Neigestruktur (12) an ihrer
Unterseite eine Öffnung (12c) zum Durchleiten von
Medien aufweist.

17. Einwegcontainer nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Neigestruktur (12) auf ei-
ner Bodenstruktur (13) aufgelegt ist.

18. Einwegcontainer nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen Neige- (12) und Bo-
denstruktur (13) eine vorzugsweise plattenförmige
Trennstruktur (14) angeordnet ist, welche eine Öff-
nung (14a) zum Durchleiten der Medien aufweist.

19. Einwegcontainer nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bodenstruktur (13) einen
Aufbau zum horizontalen Tragen der Neigestruktur
(12) aufweist, wobei Ausnehmungen (15a, 15b)
vorgesehen sind, welche Abschnitte des Durch-
gangsschachtes (11) bilden.

20. Bodenstruktur nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese als Stecksystem als
plattenförmige Querschnitte (13a - 13c) ausgebildet
ist.

21. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auflage (3, 3a), der Mantel (2) sowie weitere Falt-
bzw. Plattenquerschnitte (4) aus beschichteter oder
unbeschichteter Pappe oder aus einem Kunststoff-
Verbundwerkstoff sind.

22. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Mantel (2) einen achteckigen Querschnitt aufweist.

23. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass inner-
halb des Mantels (2) ein Inliner (16a) aus flüssig-
keitsdichtem Material angeordnet ist, welcher auf
die Auflage (3, 3a) auflegbar ist, wobei eine Inliner-
öffnung (16b) mit der Auslauföffnung (5) verbindbar
ist.

24. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auslauföffnung und/oder die Inlineröffnung (16b)
beispielsweise einen 3 Zoll-Anschluss aufweist.

13 14



EP 1 394 070 A2

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

25. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fassungsvermögen des Einwegcontainers über
100 kg, vorzugsweise über 500 kg, besonders vor-
zugsweise über 950 kg liegt.

26. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Höhe des Einwegcontainers über 1m, vorzugswei-
se über 1,30 m liegt.

27. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die-
ser an seiner Unterseite einen Boden aufweist, wel-
cher mit einer Palette (6) verbunden ist.

28. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Zentrum der Auslauföffnung (5) etwa 10 - 40 cm,
vorzugsweise 10 - 30 cm, besonders vorzugsweise
10 - 20 cm oberhalb der Unterkante des Einweg-
containers (1) liegt.

29. Einwegcontainer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Einwegcontainer (1) im entleerten Zustand mit ei-
ner darunter befindlichen Palette (6) insgesamt 30
- 50 kg, vorzugsweise 35 - 45 kg Masse aufweist.
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